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Betrifft 

Ausnahme von den Schonvorschriften für Raben- und Nebelkrähen, Elstern und 
Eichelhähern 2018 und 2019, Verordnung 
 
 
 

Verordnung 

 
Die Bezirkshauptmannschaft Tulln lässt für die Jagdjahre 2018/2019 nachstehende 
Ausnahmen von den Schonvorschriften für Federwild im gesamten Bereich des 
Verwaltungsbezirkes Tulln zu: 
 

Die Schonzeit wird außer Wirksamkeit gesetzt für 

die Raben- und Nebelkrähen (Aaskrähen)  von 1. Juli 2018 bis 31. März 2019, 

die Elstern         von 1. August 2018 bis 15. März 2019 und 

die Eichelhäher         von 1. August 2018 bis 15. März 2019. 

 

Die Einhaltung der vorgenannten Ausnahmen von den Schonzeiten erfolgt durch 
Einsichtnahme in die Abschusslisten, welche von den Jagdausübungsberechtigten laufend 
zu führen sind (vgl. § 84 Abs. 4 NÖ Jagdgesetz 1974).  
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshaupt-
mannschaft Tulln in Kraft. 
 
Rechtsgrundlagen: 
§ 74 Abs. 5 NÖ Jagdgesetz 1974, LGBl. 6500, in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 8, Abs. 6 Z. 3 lit. d und Abs. 5 NÖ Jagdgesetz 1974  
 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters   
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 mit der Einladung die Verordnung an den Amtstafeln der Gemeinde 
anzuschlagen 

                                     ------------------------------------------------ 
2. NÖ Landesjagdverband, Wickenburggasse 3, 1080 Wien 
3. Herrn BJM Dipl.Ing. Alfred Schwanzer, Gartenstraße 16, 3442 Langenschönbichl 
4. aale Jagdausübungsberechtigten (Jagdleiter) 
5. Abteilung Agrarrecht 
6. BH Tulln - Bürodirektion 
 mit dem Ersuchen um Verlautbarung an den Amtstafeln 
 

 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. R i e m e r 
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